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Gesetz zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze  
- ursprünglicher Titel: Erstes Gesetz zur Änderung des SGB II - 

 
 
 
SGB II (April 2006) 
• Die bislang im SGB XII festgehaltene Regelung zur Übernahme von Mietschulden wird nunmehr direkt im SGB II 

normiert; vorrangig vor der evtl. Übernahme von Mietschulden in Form von Darlehen ist der Grundfreibetrag des 
Schonvermögens einzusetzen. 

• Dem Grunde nach leistungsberechtigte Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich alleine auf den Zweck der Arbeitsu-
che gründet, ohne dass sie in Deutschland bereits durch Vorbeschäftigung einen Arbeitnehmerstatus erlangt haben 
(„zuziehende Ausländer“), sind von SGB II-Leistungen ausgeschlossen – dies gilt auch für Familienangehörige eines 
erstmals in Deutschland Arbeitsuchenden. Auch Ausländer, die sich nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums 
zwecks Beschäftigungssuche noch ein Jahr in Deutschland aufhalten dürfen, müssen ihren Lebensunterhalt eigen-
ständig bestreiten. – Der Leistungsausschluss von dem Grunde nach leistungsberechtigten Personen bewirkt auch 
deren Leistungsausschluss nach SGB XII. 

• Erwachsene unverheiratete Kinder, die das 25. Lebensjahres noch nicht vollendet haben und im Haushalt ihrer El-
tern leben, bilden mit diesen eine Bedarfsgemeinschaft (bisher: nur minderjährige unverheiratete Kinder); als Mit-
glied der Bedarfsgemeinschaft der Eltern reduziert sich ihr Regelbedarf auf 80% (bisher: 100%). Dies gilt auch für 
unter 25-Jährige, die nach dem 17.02.2006 ohne Zustimmung des zuständigen Leistungsträgers aus dem Haushalt 
der Eltern ausziehen – in einem solchen Fall werden zudem keine Kosten für Unterkunft und Heizung sowie für die 
Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräten übernommen. 

• Eltern haben mit ihrem Einkommen und Vermögen somit auch den Bedarf im gemeinsamen Haushalt lebender er-
wachsener, unter 25-jähriger Kinder zu decken. 

• Die Regelleistung Ost (331 €) wird ab 1. Juli 2006 auf das Niveau der Regelleistung West (345 €) angehoben. 
• Die darlehensweise Erbringung von Leistungen kann davon abhängig gemacht werden, dass der Anspruch auf 

Rückzahlung dinglich oder in anderer Weise gesichert wird. 
 
SGB VI (ab 2007) 
� Alg-II-Empfänger sind dann nicht rentenversicherungspflichtig, wenn sie neben dem Bezug von Alg II versiche-

rungspflichtig beschäftigt oder versicherungspflichtig selbständig tätig sind oder Alg beziehen. 
� Bemessungsgrundlage für die RV-Beiträge von Alg-II-Empfängern sind monatlich 205 € (bisher: 400 €). 
 
BKGG  (Juli 2006) 
� Der Kreis der beim Kinderzuschlag (§ 6a) zu berücksichtigenden Kinder wird um unverheiratete Kinder bis zur Voll-

endung des 25. Lebensjahres erweitert. 
 


